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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2004/10/0012 B 9. September 2009 RS 2

Stammrechtssatz

Einem Beschwerdeführer kommt nach den Bestimmungen über die Verwaltungsgerichtsbarkeit kein Anspruch auf

Feststellung der Gesetzwidrigkeit des von ihm angefochtenen Bescheides, sondern nur ein Anspruch auf Aufhebung

dieses Bescheides, wenn dadurch gesetzwidrig und aktuell in seine Rechtssphäre eingegri<en wird; es kommt

demnach auch eine Feststellung betre<end die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides nicht in Betracht (vgl. B

2. September 2008, 2007/10/0024).
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